
Motion betreffend einer Einrichtung eines Unterstützungsfonds für vorläufige aufgenommene 

Ausländer*Innen (Status F) in der Sozialhilfe zur Förderung der Integration 

 

Der Regierungsrat hat am 17. Oktober 2017 eine Reduktion der Sozialhilfe für vorläufig 

aufgenommene Flüchtlinge um 20 Prozent per 1. Januar 2018 beschlossen. Damit die Integration in 

die Gesellschaft weiterhin gewährleistet werden kann, fordern die Motionäre die Schaffung eines 

Unterstützungsfonds. 

Die beschlossene Reduktion um 20% bei den Ansätzen der Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene 

Ausländer*Innen ist ein Resultat der Umsetzung des Bundesgesetzes, welches tiefere Ansätze bei der 

Sozialhilfe zwingend vorsieht. Gemäss dem Bericht des Regierungsrats des Kantons Basel-Stadt und 

der Debatte im Grossen Rat vom 15. November 2017, unterliegt die Kürzung der Sozialhilfe keinem 

beschlossenen Sparziel.  

Die Kürzung der Sozialhilfe um 20% ist für die betroffenen Einzelpersonen und Familien sehr 

schmerzhaft und wird sich negativ auf die Teilnahme an der Gesellschaft auswirken und weitere 

negative Folgen mit sich bringen. Eine Person wird ab Januar 2018 knapp CHF 200 weniger im Monat 

zum Leben zur Verfügung haben. Neben den täglichen Ausgaben für Ernährung, Körperpflege, ÖV 

wird nichts mehr übrig bleiben. Jede unverhoffte zusätzliche Ausgabe wird zu einer grossen 

Herausforderung. Eine Zunahme von Schulden durch nicht bezahlte Rechnungen ist zu befürchten. 

Zudem wird die Integration in die Gesellschaft stark gefährdet und insbesondere Kinder und 

Jugendliche von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen werden schon von Klein an der Armut 

ausgesetzt und somit ausgegrenzt.  

Um die negativen Auswirkungen dieser Sozialhilfe-Kürzung ein wenig aufzufangen wird ein 

Unterstützungsfonds zur Förderung der Integration errichtet. Dieser Fonds wird gespeist aus den 

durch die Kürzung der Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene eingesparten finanziellen Mitteln und 

bei der Sozialhilfe Basel-Stadt angelegt. Dieser Fonds hat den Zweck integrationsfördernde 

Massnahmen, wie. z.B. Vereinsbeiträge, Musikstunden, Unterstützung bei akuten Notsituationen, 

Übernahme von nicht vorhersehbaren Rechnungen etc., finanziell zu unterstützen bzw. zu 

übernehmen. Die zuständigen Mitarbeitenden der Sozialhilfe Basel-Stadt können die entsprechenden 

finanziellen Mittel beantragen.  

Die Motionäre fordern den Regierungsrat auf, die Einrichtung eines Unterstützungsfonds in der 

Sozialhilfe zur Förderung der Integration für vorläufig aufgenommene Ausländer*Innen innert der 

nächsten sechs Monate einzurichten.  
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